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Zwangsheirat muss Offizialdelikt werden

In vielen Ländern ist es immer noch
selbstverständlich, dass die Väter
bestimmen, wen ihre Töchter heiraten.

Es istauch hierzulande ersteinige

Generationen her, seit die freie
Wahl der Biepartnerwichtigeristals
der gute Ruf der Familie, das Geld
oder nützliche Beziehungen. Da die
Schweiz die U NO-Konvention gegen
Diskriminierung von Frauen (CEDAW)
unterschrieben hat, muss der Staat
aber gemäss Artikel 16 allen Personen

die Freiwilligkeit der Bie garantieren

auch den Migrantinnen.
Junge Frauen wie Yvonne, Amira und
Ainur (Namen geändert) haben in
den letzten Monaten bei TH?RE DES

FEMMESum Hilfe angefragt. Sie sind
in Europa geboren oder seit früher
Kindheit hier, manche schon
eingebürgert. Doch die wenig integrierten
Btern beharren auf der alten Tradition,

sie zu verheiraten. So sind sie
vor ihrer Familie aus Deutschland,
Österreich oder der Schweiz geflohen.

Anerkennung als Offizialdelikt
Im Rahmen der Kampagne gegen
Ehrverbrechen hat TERRE DES
FBM M ES kürzlich eine Unterschriftenaktion

gestartet Wirunterstützen da-
mitden Antrag für ein Gesetz gegen
die Zwangsverheiratung, der im
Ständerat zur Prüfung aufgenommen

wurde. Dazu kommen weitere
Forderungen, vor allem zur Prävention

und zum Umgang mit der
Problematik, für Schulen, Polizei und
Behörden.
Warum ist es wichtig, eine "Privatsache"

wie Zwangsverheiratung als
Offizialdelikt im Strafgesetz zu
verankern? Es bedeutet, dass alle die
davon wissen, können, ja müssen

sogar eine Anzeige machen. Denn
obwohl Yvonne, Amira und Ainur
ihre Geschichte öffentlich gemacht
haben, konnten sie sich bisher nicht
durchringen, die eigenen Btern
anzuzeigen. Es sind junge Menschen
auf der Suche nach eigener Identität,

nicht gefestigte Persönlichkeiten.

Dazu kommt, dass wie bei
häuslicher Gewalt, das starke
Kontrollverhalten des Mannes/Vaters

auf der anderen Seite starke
Muster von Gehorsamsverhalten

produziert, die erst nach und nach,
über Jahre durchbrochen werden.
Polizei macht ihnen auch Angst, sie
wollen eigentlich ja nur in Ruhe
gelassen werden. Und die Bedrohung
kommt von den engsten Angehörigen,

die auch geliebt werden!
Verhängnisvolle Verstrickungen!

Die Rolle der Beratungsstellen
Warum machen Beratungsstellen
wie Frauenhäuser nur selten Anzeigen?

Die betroffenen Frauen wollen
es nicht, weigern sich allenfalls bei
der Polizei auszusagen, ziehen sich
eventuell ganz zurück. So wird es
sehr schwierig, überhaupt die
Nötigung zu beweisen. Ueber also den
Frauen helfen so gut es geht, als
dass diese sich selber überlassen
bleiben.
TBtREDB FBM M ES hataufgrund der
schon jetzt vorhandenen gesetzlichen

Möglichkeiten entschieden,
diese vermehrtauch zu nutzen. Denn

wenn wir defensiv bleiben, stärken
wir eher die Frauen als Opfer, als
dass wirsie zur Wahrnehmung ihrer
Rechte ermutigen! Alle Rechte sind
in dieser Sache in der Schweiz auf
Seiten der genötigten Frauen, warum

sollten wir sie also nicht einfordern?

Schutzprogramme sind nötig
Allerdings braucht es vermehrt
Schutzprogramme,denn Frauen,die
sich auflehnen, sind auch grosser
Gefahr ausgesetzt, falls in der Familie

Gewaltbereitschaftvorhanden ist!
Bn eigener Gesetzesartikel gegen
Zwangsheirat könnte diesbezüglich
eine Signalwirkung haben, vor
allem vorbeugend.
Zwangsheiratistein komplexes
Phänomen. So muss etwa ein Gesetz
auch die Bestimmungen im
internationalen Personenrecht aufheben,
wonach im Ausland gültig geschlossene

Bien auch in der Schweiz gültig

sind, sogar wenn sie nicht den
hiesigen Gesetzen entsprechen
(Heiratsmindesta Iter, Ihria mehe). Viele

junge Frauen werden nämlich in
ihr Herkunftsland gelockt und dort
verheiratet, und müssen dann mit
Biemann zurück. Das ist eine Form
der Migration, weil sich Europa für

] TERRE DES FEMMES
Schweiz
wurde im November
2003 als Verein ge-
gründet und ist die
Schweizer Sektion der
1981 gegründeten

TBRRE DB FEM M ES Deutschland e. V.

Der Verein finanziert sich
ausschliesslich durch Mitgliederbeiträge
und Spenden und ist politisch,
konfessionell und wirtschaftlich unabhängig.

TBRRE DB FBM M BSchweiz steht
in keiner Verbindung mit dem
Hilfswerk "terre des hommes".
TERRE DES FEM M ES setzt sich
weltweitfür die Rechte und für ein
selbstbestimmtes Leben von Frauen und
Mädchen ein. Diskriminierung,
Ausbeutung, Misshandlung und Verfolgung

von Frauen und Mädchen werden

bekämpft und das gleichberechtigte

Zusammenleben von Frauen und
Männern gefördert
THRRE DB FBMMB ist eine
Nichtregierungsorganisation (NGO) mit
gemeinnützigem Zweck.
"Die Förderung der Frau und die
Herbeiführung der Gleichberechtigung

von Frauen und Männern sind
eine Frage der Menschenrechte und
eine Voraussetzung für soziale
Gerechtigkeit und dürfen nicht isoliert
alseine reine Frauenfrage gesehen
werden. Nur auf diesem Weg ist der
Aufbau einer bestandfähigen,
gerechten und entwickelten Gesellschaft

möglich."
Aus dem U NO-Bericht zur 4. Welt-
ffauenkonferenz, Peking 1995

TERRE DB FBM M B Schweiz
Bollwerk 39 CH 3011 Bern
Tel. : 03131138 79
Fax: 03131138 82
E-mail: office@ten-e-des-femmes.ch
www.teire-des-femmes.ch

die Bnwanderung immer mehr
abschottet Oder der bereits eingewanderte,

Mann geht in sein Herkunftsland

und heiratet dort und nimmt
die Frau nach Europa mit. Sie weiss
nichts über ihre Rechte, kann die
Sprache nicht, bleibt im Haus.
Obwohl das Delikt im Ausland passierte,

sie nichts über Nötigung weiss,
soll das Gesetz Möglichkeiten
beinhalten, dass solche Fälle geahndet
werden können, wenn Aussen-

4 FREIDENKER 9/05



stehende sie erkennen.

Aktuelle Situation in der Schweiz
Für eine in der Schweiz durchgeführte

Zwangsheirat gibt es bisher
die Möglichkeit, die Ungültigkeit der
Bie zu beantragen. Das bra uchtein
längeres Verfahren und wird die B-
tern straffrei lassen.
Es gibt auch bereits eingebürgerte
Familien, die nicht mehr unters
Ausländergesetz fallen und ausgewiesen

werden können. In der Schweiz
bestehtdiesbezüglich wohl am ehesten

in Tamilenfamilien ein Problem,
da etliche inzwischen Schweizerinnen

sind, aber weiterhin ein sehr
starker Druck besteht, nur unter
Tamillnnen zu heiraten, und die
arrangierte Ehevermittlung und
Kastenzugehörigkeit Tradition hat.

Patriarchales Konzept
Zwangsheirat steht oft an oberster
Stelle bei den Massnahmen zur B--

haltung der Familienehre. Wird z.B.
eine Beziehung der Tochter mit
einem jungen Mann entdeckt; wird
um ihre Jungfräulichkeit, also ihre
"Reinheit" gefürchtet, die für die
Bieschliessung gefordert ist Oft ist
der zukünftige Mann schon lange
vorher bestimmt. In milderen Fällen
wird die Tochter aus der Familie
Verstössen, zumindestfüreinige Zeit,
wenn sie auf ihrer Beziehung
besteht. In extremeren Verhältnissen
wird sie so schnell als möglich
zwangsverheiratet, oder bei Weigerung

Gewalt gegen sie angewendet.
Denn "Familienehre" bedeutet,

gegen aussen zu beweisen, dass
der Vater die Familie und besonders
die Frauen, unter Kontrolle hat und
die Normen eingehalten werden. Es

ist patriarchales Grossfamiliendenken,

wie es bis vor einigen Generationen

ähnlich auch bei uns üblich
war: Das Individuum hat sich den
Interessen der Familie und der
Gesellschaft unterzuordnen. Es ist oft
auch die Angst, dass die "Töchter in

dermodernenWelt"verdorben"wür-
den, was immer genau gemeint ist.
Viele Länder haben den Übergang
in die heutige Zeit noch nicht
geschafft, oder stecken mittendrin. Die

Jugend und besonders die Frauen
sehnen sich aber auch dort
mehrheitlich nach persönlichen Freiheitsrechten

- welche Grundlage der
Menschenrechte sind. Deshalb geht

TERRE DES FBM M ES davon aus, dass
in den kommenden Jahren grosse
Spannungen in solchen Gesellschaften

bestehen werden, unter denen
besonders Frauen zu leiden haben.
M itder M igration kommen Teile des
Problems auch zu uns. Das ist aber
kein Votum gegen die Bnwande-
rung! Es betrifft erstens nur einige
Prozente der Migranünnen, der
grosse Teil bewältigt den Wandel.
Zweitens ist es der M igrationspolitik
anzukreiden, dass bishernichtgross
a uf Ffa uenrechtsprobleme gescha ut

"Grosses Aufsehen erregte der
Doppelmord von Niederscherii/BEam 17.

Mai 2001 Die 21-jährige Zahide und
ihr25-jähriger Freund Süleyman wurden

in ihrer gemeinsamen Wohnung
von Za hides Brüdern erstochen. Die

Brüderwaren vom Fämilienratmitder
Tat beauftragt worden und extra zu
diesem Zweck in die Schweiz eingereist

Zahide hätte nach dem Willen
ihres Vaters einen Cousin heiraten
sollen, hatte durch ihre eigenständige

Wahl eines Lebenspartners die Bire
(der Männer)der Familie verletzt
DerFällvonYildiz,dieam 19. Juni 1996

von ihrem Vater mit einem Küchenmesser

erstochen wurde, bewegte
die Öffentlichkeit besonders stark:
Yildiz hatte seit längerer Zeit gegen
die Vorstellungen, die sich ihr Vater
von ihrem Leben machte, rebelliert
und weigerte sich auch, die in der
Türkei geschlossene Ehe mit einem
Cousin zu vollziehen. Trotz der Bewachung

durch Geschwister und Mutter
nutzte der Vater eine kurze Gelegenheit

zum Mord. Die Gemeindebehörden

waren informiert, griffen
aber nicht dezidiert genug ein.
Auch in anderen Städten und
Gemeinden der Schweiz ist man oft mit
derartigen Bedrohungslagen konfrontiert

Leider fehlen jedoch die juristische

Grundlage für eine längere
Inhaftierung und die personellen Mittel
für eine ständige Überwachung. Die

Staatsanwaltschaft Basel setzt in
solchen Fällen aufBegleitung und
Unterstützung der bedrohten Frau; wenn
als Hintergrund einer Drohung ein
Kulturkonflikt vermutet wird, wenn
also bspw. in einer immigrierten
Familie ein Vater seine Tochter wegen

wurde. Und drittens sind nicht
zuletzt die Industriestaaten dafür
mitverantwortlich, dass viele als
rückständig erkannte Länder oder
Gesellschaften in ihrer Bitwicklung nicht
weiter sind: Sehr lange wurden sie
nur nach der Nützlichkeit für den
Westen behandelt, und entweder
unterstützt, fallengelassen oder
sogarzurückgeworfen, indem reaktionäre

Regimes unterstützt wurden!
Regina Probst

Geschäftsführerin TdF Schweiz

ihres "westiichen"Lebensstils bedroht;
werden zusätzlich interkulturelle Ver-
mitüereingesetzt Bn landesweit
standardisiertes Verfahren gibt es
allerdings noch nicht
Nicht alle Fälle von Drohung werden
der Polizei gemeldet Betroffene Frauen

suchen oftzuerstin einem Ffauen-
haus Zuflucht Die Schweizer Ffauen-
häuser kommen so regelmäßig mit
derartigen Bedrohungslagen in Kontakt

Falls es doch einmal zu einem Mord
kommt; können die Täter nicht mit
Gnade rechnen. Die Herkunft aus
einer Kultur, die einen besonders starken

Birbegriffkennt;odereinem Land,
in dem das Strafgesetz bei Morden
aus Bfersuchtoderverletzter Bire eine
Strafmilderung ermöglicht; wird vor
Schweizer Gerichten als Bitschuldi-
gung und damitmildemder Umstand
nicht anerkannt Ihn Gegenteil werden
Täterausländischer Herkunftoftstrenger

bestraftals Schweizer. Der Haupttäter

von Niederscherli wurde z.B.

wegen Mordes zu 20 Jahren Zuchthaus

verurteilt

Auszug aus dem Buch
TERRE DES FEM M ES (Hrsg.)
Tatmotiv Ehre

Schriftenreihe
"NEIN zu Gewalt an
Frauen" ï ^Tübingen 2004
D4 Seiten
EBN 3-936823-05-7
Fr. 16.-

Btiältiich bei Tenes des Femmes, Bern.
Tel. 03131138 79
E-mail office@ten-e-des-femmes.ch

"Ehrenmorde" in der Schweiz
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